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Kaltenbach, im Dezember 2010 

Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe GemeindebürgerInnen! 
 
 
Schneeräumung im Gemeindegebiet  
 
 
Vermehrt musste festgestellt werden, dass Haus- bzw. Grundeigentümer auf bereits von 
unserem Räumtrupp geräumten Straßen bzw. Gehsteigen Schnee aus privaten Flächen 
wieder auf der Straße ablagern.  
 
Dies ist strengstens verboten,  da es unseren Gemeindearbeitern nicht zugemutet 
werden kann, dass auf bereits geräumten Straßen und Gehsteigen unmittelbar nach der 
Räumung wieder Schnee aus privaten Flächen gelagert wird. 
 
Außerdem wird darauf verwiesen, dass durch den nachträglich aufgebrachten Schnee 
auf der Fahrbahn bzw. am Gehsteig oft vereiste Buckel entstehen, die den Straßen- und 
Fußgängerverkehr erheblich beeinträchtigen, eine nicht unerhebliche Gefahr darstellen 
und nur durch zusätzliche Arbeiten oft schwer zu beseitigen sind. 
 
Der jeweilige Haus- bzw. Grundeigentümer wird angehalten, den Schnee aus privaten 
Flächen ordnungsgemäß auf eigenem Grund und Boden zu entsorgen bzw. den 
geordneten Abtransport mit einem Unternehmer zu vereinbaren. 
 
Wir bitten um gute Zusammenarbeit mit unseren Gemeindearbeitern und bei der 
Bevölkerung auch für das Verständnis, dass die Arbeiten nicht überall gleichzeitig 
erfolgen können und die notwendige Mithilfe, damit wir der weißen Pracht, die uns 
ansonsten sehr erfreut, wieder gemeinsam gut und sicher bewältigen  können. 
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